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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §87;

GewO 1994 §91 Abs2;

Rechtssatz

§ 91 Abs. 2 GewO 1994 wohnt insofern ein zweifacher normativer Gehalt inne, als damit einerseits (materiell-rechtlich)

ausgesprochen wird, dass Gewerbetreibenden, die eine juristische Person oder eine Personengesellschaft des

Handelsrechtes sind, die Gewerbeberechtigung zu entziehen ist, wenn sich die im § 87 GewO 1994 angeführten

Entziehungsgründe sinngemäß auf eine natürliche Person, der ein maßgebender Ein?uss auf den Betrieb der

Geschäfte zusteht, beziehen. Andererseits enthält diese Bestimmung eine Regelung des Verfahrens dergestalt, dass

vor Entziehung der Gewerbeberechtigung der betreAende Gewerbetreibende unter Setzung einer Frist aufzufordern

ist, jene Person, der ein maßgebender Ein?uss auf den Betrieb der Geschäfte zusteht und auf die sich der fragliche, im

§ 87 GewO 1994 angeführte Entziehungsgrund bezieht, zu entfernen, um so die Entziehung der Gewerbeberechtigung

zu vermeiden (vgl. das hg. Erkenntnis vom 2. Februar 2000, Zl. 99/04/0227).
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